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Teilnehmer: Sabine Hipp 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Inhalt: 

Nachweis der Betriebskosten für die Fahrten eines Fahrdienstes für Betreuungs-
gruppen 
(Hintergrund: Antwortschreiben des Verkehrsministeriums vom 17.06.2005) 

 
 Ergebnis:  

Bei Einhalten der aktuellen Entgeltregelungen der Alzheimer Gesellschaft Baden-
Württemberg e.V. (s. auch Anfrage) ist kein Einzelnachweis der Betriebskosten nö-
tig. Betriebskosten sind insbesondere die Kosten für Treibstoffe, Öl und Abnutzung 
der Reifen, die hier in jedem Fall über dem Entgelt für die Fahrt liegen. 

 
Das Hauptinteresse des Innenministeriums ist das Bestehen des Versicherungs-
schutzes. Könnte ein Versicherer behaupten, dass eine Personenbeförderung unter 
das Personenbeförderungsgesetz fällt und das Privatfahrzeug nicht dem Versiche-
rungsvertrag entsprechend zur Personenbeförderung verwendet wurde, könnte er 
bei einem Unfall den ehrenamtlichen Fahrer in Regress nehmen.  
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